
 
 
 
 
 
 
 

GUT BERATEN 
Mag. Erich WOLF 
TEURER KFZ-SACHBEZUG 
Die Finanz ist unersättlich! 
Jüngst wird bei GPLA-Prüfun-
gen die Meinung vertreten, dass 
von an einer GmbH wesentlich 
beteiligten (mehr als 25 %) Ge-
sellschafter-Geschäftsführern, 
die ein Firmen-KFZ auch privat 
nutzen dürfen, für die gesamten 
KFZ-Kosten (betriebliche und 
private) DB, DZ und KommSt zu 
bezahlen ist und Geschäftsfüh-
rer einkommensteuerpflichtig 
sind. Das ist nicht nur unsachge-
mäß, sondern auch teuer! 
Zur Erinnerung die KFZ-Sach-
bezüge laut Sachbezugswerte-
VO: 
 mtl. 2 % SB-Wert der An-
schaffungskosten, max. € 960,-- 
bei CO2-Ausstoß ≤ 130 g/km, 
darunter 1,5 %, max. € 720,--; 
 halber SB-Wert bei mtl. Pri-
vatfahrten unter 500 km; 
 Wenigfahrer € 0,67 bzw. 
€ 0,50 pro km (Mini-SB); 
 Elektro-KFZ kein SB-Wert; 
Problem: Wenn Sie einen gerin-
geren als den vollen SB-Wert 
wollen, ist die Führung eines 
ordnungsgemäßen Fahrtenbu-
ches notwendig. 
GUTER RAT: Wenn Sie sich 
den Sachbezugswert nicht von 
den vollen GmbH-Kosten gefal-
len lassen wollen, sollten Sie als 
Geschäftsführer die ausschließ-
liche KFZ-Nutzung vertraglich in 
eine KFZ-Mitbenutzung abän-
dern und im Ausmaß der Privat-
nutzung die Lohnnebenkosten 
versteuern. Alternativ: Ent-
nahme KFZ und Rückverrech-
nung der betrieblichen Fahrten 
an die GmbH. 
 
 
 

 


